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Sachverhalt: 

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 27.04.2018:

Die Verwaltung wird gebeten, auf dem Bockshornweg in Ölper, Fahrtrichtung Celler 
Heerstraße, vor den Häusern 1 A und 1 C, ein Parkverbot zu erlassen.

Entscheidung der Verwaltung:

Auf der Südseite des Bockshornweges wird vor den Häusern 1 A und 1 C ein absolutes 
Haltverbot eingerichtet.

Begründung:

Die Verwaltung greift den Vorschlag des Stadtbezirksrates nach Rücksprache mit der Polizei 
auf. Durch das Haltverbot wird für die von Westen in Richtung Celler Heerstraße fahrenden 
Fahrzeugführer die Möglichkeit geschaffen, den in den Bockshornweg einbiegenden 
Fahrzeugen auszuweichen, ohne andere Verkehrsteilnehmer zu behindern oder zu 
gefährden.
.

Leuer

Anlage:
Luftbild Bockshornweg; Umfang absolutes Haltverbot
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Der angegebene Maßstab ist in der Karte zu prüfen
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